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Allgemeines Rundschreiben Nr. 152/2021 
vom 24. Juni 2021 

 
 
Corona:  
Übersicht der aktuellen Einreisebestimmungen 
- Mustervorschlag für einen Belegschaftsbrief vor einem „Sommerurlaub" 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
unternehmer nrw stellt mit Blick auf die bevorstehenden Sommerferien eine Gesamtübersicht der 
aktuellen Einreiseregelungen zur Verfügung. 

Die Verbesserung der epidemiologischen Lage in Deutschland und weiten Teilen Europas sowie 
die voranschreitenden Impfungen erleichtern Reisen in diesem Sommer. Dennoch gelten beim 
Reisen im In- und Ausland nach wie vor besondere Regeln. Insbesondere für das Ausland gelten 
differenzierte Reise- und Sicherheitshinweise.  

Die Einreiseregelungen beruhen auf der Coronavirus-Einreiseverordnung des Bundes 
(CoronaEinrVO; aktuell gültig bis zur Aufhebung der Feststellung der epidemischen Lage von 
nationaler Tragweite). Die Verordnung führt die Regelungen der ursprünglichen Corona-Einreise-
verordnung Bund, der Corona-Schutzverordnung und der Corona-Einreiseverordnungen der 
einzelnen Bundesländer zusammen.  

Die Regelungen gelten grundsätzlich sowohl für Ein- und Rückreisende in die Bundesrepublik 
Urlaubsrückkehrer Deutschland und nach Nordrhein-Westfalen von Dienst- und Geschäftsreisen 
sowie für.  

Je nachdem, ob die Einreise aus einem „einfachen“ Risikogebiet, aus einem Hochinzidenz-
gebiet oder aus einem Virusvariantengebiet erfolgt, fallen die Regelungen unterschiedlich 
streng aus.  
Die Einstufung der Risikogebiete erfolgt nach wie vor nach gemeinsamer Analyse und Entschei-
dung durch das Bundesgesundheitsministerium, das Auswärtige Amt und das Bundesinnenminis-
terium. Die Risikogebiete werden auf der Webseite des Robert-Koch-Instituts (RKI) ausgewiesen.  

Anliegend übersenden wir Ihnen einen zusammenfassenden Überblick (Anlage 1) und eine Grafik 
(Anlage 2) über die aktuellen Einreiseregelungen. Sie betreffen eine Anmeldepflicht, eine Nach-
weispflicht (Test-, Genesenen- oder Impfnachweis) sowie eine Absonderungspflicht und geben die 
rechtlichen Vorgaben und Regeln der Einreiseverordnungen wieder, um einen schnelleren Über-
blick über die aktuelle Rechtslage zu geben.  

An die Geschäftsleitungen 
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Ferner stellt unternehmer nrw einen Vorschlag für einen Musterbrief an die Belegschaft für den Fall 
des Antritts bzw. die Rückkehr von Urlaubsreisen im Sommer 2021 aus dem In- und Ausland zur 
Verfügung (Anlage 3).  

  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Kühnel 
 
 
 
Anlagen 


